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 Veröffentlicht am 16.12.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Tageszeitungen, Fernsehillustrierte und ein populärwissenschaftliches Magazin gehören auch dann zu den

Aufwendungen der privaten Lebensführung, wenn diese auch dazu dienen "allenfalls" wartenden Klienten die Zeit zu

verkürzen (Hinweis E 22.12.1980, 2001/79).
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